
Neuanmeldung 
Schuljahr __________ 

Schüler(in): □ weibl.  □  männl.  □  div.  Erziehungsberechtigte(r): □  weibl.  □  männl.  □  div.

Familienname: ............................................ Familienname: ............................................ 

Vorname: ............................................ Vorname: ............................................ 

Straße: ............................................ Straße: ............................................ 

Wohnort: ............................................ Wohnort: ............................................ 

Telefon: ............................................ Telefon: ............................................ 

Mobil: ............................................ Mobil: ............................................ 

    Telefon-Firma: ............................................ Telefon-Firma: ............................................ 

     Geburtsdatum:............................................ Email:  ............................................ 

Vorbildung:................................................................................... 

	  

Änderungen der Daten sind umgehend im Büro der Musikschule zu melden. Abmeldungen vom Unterricht sind bis 
spätestens 15.1. und 15.6. für das folgende Semester möglich. Für ein laufendes Semester ist das vorgeschriebene 
Schulgeld zu bezahlen. Es gilt die Schulordnung der Musikschule Hard.

Ich akzeptiere die aktuelle Schulordnung der Musikschule und erkläre, dass ich die Bestimmungen einhalten werde. 
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert. Ich erteile somit ausdrückliche Zustimmung, dass die 
von mir angegebenen Daten im Sinne der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, für Zwecke der Wahrnehmung 
von Interessen der Musikschule automatisiert verarbeitet werden dürfen.Ich stimme zu, dass die persönlichen Daten 
meines Kindes, nämlich die während des Schulunterrichtes bzw. bei Schulveranstaltungen gemachten Fotos samt 
Vor- und Zuname zum Zweck der Information, Dokumentation und Bewerbung der Tätigkeiten der Musikschule 
veröffentlicht werden. Diese Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Datum:   _________________   Unterschrift:   ____________________________________ 
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♫ Akkordeon

♫ Blockflöte

♫ Cembalo

♫ E-Bass

♫ E-Gitarre

♫ Fagott

♫ Gesang
♫ Harfe

♫ Akust. Gitarre

♫ Hackbrett

♫ Klarinette

♫ Klavier

♫ Kontrabass

♫ Oboe

♫ Posaune

♫ Querflöte

♫ Saitenspiel

♫ Saxophon

♫ Schlagzeug/Perc

♫ Steirische

♫ Tenorhorn

♫ Trompete

♫ Tuba

♫ Violine

♫ Violoncello

♫ Waldhorn

♫ Zither

Elementare Musikpädagogik (EMP) 
♫ Eltern-Kind-Musikgruppe

(0 bis 3 Jahre)

♫ EMP Musikstunde

(4 bis 6 Jahre)

Chor 
♫ Ohrwürmle

♫ Zirkuswerkstatt

reinhardschafer
Durchstreichen



Schulordnung
der Musikschule Hard, Kirchstraße 10, 6971 Hard

I. Schuljahr - Aufnahme - Austritt 
1. Das Schuljahr an der Musikschule beginnt und endet mit den Harder Pfl ichtschulen. Die erste Schulwoche ist

Einteilungs- und Fortbildungswoche. Feiertage und andere schulfreie Tage (ausgenommen schulautonome Tage) an
den Pfl ichtschulen sind auch an der Musikschule schulfrei.

2. Die Aufnahme in die Musikschule ist jeweils für ein Schuljahr gülti g. Das Ansuchen auf Wiederaufnahme, Neuaufnahme
und Ummeldung für das folgende Schuljahr muss bis zum 15. Juni des laufenden Schuljahres erfolgen.

3. Falls ein Schüler nicht aufgenommen werden kann, bleibt er angemeldet und kommt auf eine Warteliste.
4. Der Austritt  aus der Musikschule ist nur am Ende eines Semesters möglich. Die Abmeldung muss für das folgende

Sommersemester (Feb-Juli) bis zum 15.1. und für das folgende Wintersemester (Sept – Feb) bis 15.6. schrift lich erfolgen.
5. Ein Schüler wird aus der Musikschule entlassen, wenn er zum wiederholten Male ohne Angabe von Gründen vom

Unterricht fernbleibt, die Schulordnung missachtet oder das Lehrziel bis Schuljahresende nicht erreicht. Das Schulgeld
ist trotzdem für das laufende Semester zu bezahlen.

II. Schulgeld
1. Die Höhe des Schulgeldes wird vom Schulerhalter, dem Verein für Musikerziehung Hard, festgesetzt. Das Schulgeld wird

ab der Stundeneinteilung durch den Lehrer fällig. Die vereinbarte Unterrichtszeit gilt für ein ganzes Semester.
2. Die Vorschreibung des Schulgeldes erfolgt einmalig pro Semester per Post.
3. Schulgeldermäßigung wird gewährt, wenn mehrere Mitglieder einer Familie Schüler an der Musikschule Hard sind.

(Erster Schüler zahlt 100 %, jeder weitere Schüler aus derselben Familie erhält 20 % Ermäßigung). Diese Regelung gilt
auch für ermäßigungsberechti gte Schüler, die mehrere Instrumente lernen.

4. Die Nichtbezahlung des Schulgeldes nach Erhalt der Mahnung hat die vorläufi ge Unterbrechung des Unterrichtes zur
Folge, wobei die Zahlungspfl icht weiterhin besteht.

III. Wahl des Lehrers
Die Zuteilung zu den Lehrpersonen erfolgt über die Schulleitung. Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichti gt.

IV. Unterrichtsstunden
1. Die Unterrichtsdauer und die entsprechenden Schulgebühren können der aktuellen Tarifl iste entnommen werden.
2. Durch Verhinderung des Lehrers entf allende Stunden werden nachgeholt. Durch Krankheit des Lehrers bedingter

Unterrichtsausfall wird nicht nachgeholt. Sollte der Unterricht jedoch länger als einen Monat entf allen, wird der
entsprechende Anteil des Schulgeldes rückerstatt et.

3. Falls ein Präsenzunterricht aufgrund einer Regierungsverordnung nicht möglich ist (z.B. Epidemie), wird der Unterricht
digital fortgeführt. Das Schulgeld ist auch in diesem Fall lt. der aktuellen Tarifl iste zu bezahlen (gilt nicht für Flextarif
und EMP).

V. Nebenfächer – Ensembles – Orchesterproben
Die Schüler sind zur Teilnahme an den kostenlosen Nebenfächern (Ensemblespiel, Orchesterproben) verpfl ichtet.
In Ausnahmefällen kann die Direkti on die Schüler von Nebenfächern befreien.

VI. Veranstaltungen – Vorspielabende – Schülerkonzerte
1. Zum Zwecke interner und öff entlicher Veranstaltungen können alle Schüler zur Teilnahme an den dafür notwendigen

Proben und Auff ührungen verpfl ichtet werden.
2. Die Schülerauswahl für die Teilnahme an öff entlichen Schülerkonzerten trifft   die Direkti on im Einvernehmen mit den

Lehrkräft en bzw. den Eltern der Schüler.

VII. Lehrplan
Der Gesamtösterreichische Rahmenlehrplan der KOMU bildet in seiner Zusammenstellung der Standardwerke eine
Richtlinie der zu erarbeitenden Studienwerke. Der Lehrplan ist auf drei Leistungsstufen verteilt:
Unterstufe – Mitt elstufe – Oberstufe. Die Anzahl der Lernjahre je Leistungsstufe ist im Lehrplan besti mmt.

VIII. Zeugnisse – Elternsprechtag
1. Die Erziehungsberechti gten haben am Ende des ersten bzw. des zweiten Semesters die Möglichkeit, mit dem

Musiklehrer den Fortgang ihres Kindes zu besprechen.
2. Am Ende des Schuljahres erhalten die Gesangs- und Instrumentalschüler ein Zeugnis.
3. Schüler mit ungenügendem Fleiß oder zu geringem Lernerfolg können sich am Schuljahresende einer Prüfung durch das

Lehrerkollegium unterziehen, das über den Weiterverbleib des Schülers entscheidet.

IX. Leihinstrumente
Leihinstrumente werden je nach Möglichkeit gegen Gebühr von der Schule zur Verfügung gestellt. Verschleißarti kel und
Zubehör wie Reinigungsmitt el, Plätt chen für Holzblasinstrumente, Saiten, Kolophonium, div. Gleitmitt el etc. gehen zu
Lasten des Schülers bzw. des Erziehungsberechti gten. Für Beschädigungen haft et der Schüler bzw. der Erziehungsbe -
rechti gte.
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